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Zitat von Seph

Das VG Trier stellte mit gestern bekanntgegebenem Urteil (Az. 7 K 3107/21.TR) fest,
dass die Testbeaufsichtigung von Schülerinnen und Schülern bei Corona-Schnelltests
jedenfalls für Lehrkräfte des Landes RLP eine amtsangemessene Aufgabe darstelle.
Gegen die Anordnung einer solchen dienstlichen Verpflichtung klagte ein beamteter
Gymnasiallehrer, der neben dem persönlichen Gesundheitsrisiko auch datenschutz-
und haftungsrechtliche Bedenken vorbrachte. Zur Begründung führten die Trierer
Richter unter anderem aus, dass sich der Aufgabenbereich von Lehrkräften neben dem
Unterricht auch auf die organisatorische Unterstützung des allgemeinen Schulbetriebs
erstrecke. Dazu gehöre in gewissem Umfang auch die Sicherstellung der Gesundheit
der Schülerinnen und Schüler.

Ein für mich wenig überraschendes Urteil. Natürlich kommt das Urteil viel zu spät, da die
Testpflicht zumindest hier in NRW wieder sehr zurückgefahren wird.
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https://www.lehrerforen.de/thread/58332-aktuelles-aus-dem-bereich-schulrecht-pflicht-zur-aufsicht-bei-
coronatests/?postID=690136#post690136
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